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Referentenentwurf für die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Sehr geehrter Herr , 

hiermit möchten wir zu dem in Ihrem Hause erstellten und vor rund zwei Wochen veröffentlichten 
Referentenentwurf für ein „Zwölftes Gesetz zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes·· 
Stellung nehmen. Die geplanten Änderungen betreffen den rechtlichen Rahmen der Biokraftstoffe. 
Als eines der führenden deutschen Projektentwicklungs- und Handelsunternehmen im Bereich 
Biomethan befassen wir uns auch mit der Erzeugung und mit dem Handel von Biomethan, welches 
auf die Biokraftstoffquote anrechenbar ist. Daher erlauben wir uns als Marktteilnehmer mit 
umfassender Marktkenntnis, zu den vorgeschlagenen Änderungen Anmerkungen zu machen. 

Nicht nur in ihrer aktuellen Fassung sondern auch unter Berücksichtigung der durch den 
Referentenentwurf vorgeschlagenen Anpassungen tragen die Regelungen des BlmSchG den 
Besonderheiten von Biomethan als Kraftstoff unseres Erachtens nicht ausreichend Rechnung. 
Obwohl gerade der gasförmige Biokraftstoff dem Biodiesel in vielerlei Hinsicht überlegen ist 
[inländische Erzeugung, geringe Transport-Kosten, Flächeneffizienz und sinnvolle Alternative zur 
Verstromung der Biomasse nach dem EEG] erschweren die auf Biodiesel und Bioethanol 
zugeschnittenen geltenden und geplanten Regelungen die Erzeugung, den Handel und die 
Quotenabwicklung durch Biomethan schwerwiegend. 

Uns ist daher viel daran gelegen, die Regelungen zum Biokraftstoff so anzupassen, dass für 
Erzeuger und Händler im Bereich Biomethan gleichermaßen faire Marktbedingungen gelten wie 
im Bereich Biodiesel und Bioethanol. Man sollte daher die aktuell geplante Anpassung des 
BlmSchG zum Anlass nehmen, um für Biomethan faire Marktbedingungen im Kraftstoffsektor zu 
schaffen. Unsere Anmerkungen, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zum Referentenentwurf 
möchte ich Ihnen auf den nächsten Seiten dieses Schreibens darstellen. 
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